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V

Vorwort zur 11. Auflage

Die mittlerweile 11.Auflage des Lehrbuchs ist Ausdruck von dessen stetiger Beliebt-
heit, sie reagiert auf das rasche Voranschreiten der Entwicklungen im Recht der Euro-
päischen Union und reflektiert dessen nicht zu unterschätzende Relevanz für alle Teil-
disziplinen der nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Wir haben ebenfalls
geographisch die Grenzen überschritten und präsentieren das Buch nun auch für die
österreichische Rechtsordnung. Durch die vergleichende Betrachtung von mitunter
ähnlichen, aber eben doch verschiedenen Rechtsordnungen erhoffen wir uns einen Er-
kenntnisgewinn für deutsche und österreichische Studierende gleichermaßen.

Inhaltlich soll das Buch einen Überblick über die Unionsrechtsordnung verschaffen,
wobei besonders (prüfungs-)relevante Bereiche vertieft und aktuelle Entwicklungen,
insbesondere in der Rechtsprechung, nachgezeichnet und aufbereitet werden. Dabei
wird die Wechselbezüglichkeit zwischen dem unionalen und dem nationalen Recht
herausgearbeitet und sollen Prüfungsschemata, Tabellen, Schaubilder und Graphiken
das Rechtsverständnis erleichtern. Zugleich behandelt das Buch die andauernden Her-
ausforderungen für die Europäische Integration, etwa infolge der Corona-Pandemie,
des Brexit, der Migrationsströme oder des Angriffskriegs der Russischen Föderation
gegen die Ukraine.

Wir hoffen, dass das Lehrbuch sowohl deutschen und österreichischen Studierenden
als auch Praktikern und Wissenschaftlern dabei behilflich sein wird, sich den immer
weiter anwachsenden Korpus des Europarechts anzueignen sowie das durchaus kom-
plexe Recht der Europäischen Union im Studium, in Prüfungen und dem Examen
sowie in der Praxis erfolgreich anzuwenden.

Wie auch bei den Vorauflagen wäre dasWerk nicht ohne die Unterstützung zahlreicher
Mitarbeiter entstanden. Es ist in Sonderheit zu danken Michel Küppers und Daniela
Scholz in Köln sowie Christoph Weilhartner in Wien. Selbstverständlich tragen die
Autoren die volle wissenschaftliche Verantwortung für das Werk.

Köln/Wien, im Februar 2023 Stephan Hobe/Michael Lysander Fremuth





VII

Aus dem Vorwort zur 1. Auflage von 2002

Obwohl es eine Reihe ausgezeichneter Lehrbücher zum Europarecht gibt, soll hiermit
ein weiteres vorgelegt werden. Dies geschieht einerseits in der Überzeugung, dass es
angesichts der deutlich gestiegenen Bedeutung des Gemeinschaftsrechts, aber auch we-
gen der wachsenden öffentlichen Wahrnehmung dieser Bedeutung, kein Nachteil sein
muss, eine Vielzahl von Lehrbüchern zur Auswahl zu haben. Andererseits bietet das
Lehrbuch Gelegenheit, gewisse eigene Akzente in die Diskussion einzubringen.

Nach Jahren etwas langsamerer Entwicklung hat sich seit der Verabschiedung des Ver-
trags von Maastricht die europäische Diskussion wieder beschleunigt; die jüngere
Debatte um die Frage einer europäischen Verfassung zeigt dies deutlich. Das Lehrbuch
ist insofern als Versuch zu verstehen, die groben Entwicklungslinien der Diskussion
von nunmehr rund 50 Jahren europäischer Integration in allen Bereichen des Gemein-
schaftsrechts nachzuzeichnen.

Das Buch versteht sich damit in erster Linie als Studienbuch, welches Studierenden der
Pflicht- oder Wahlfachgruppe Europarecht Orientierung bei der Vorbereitung auf
Prüfung und Examen bieten will. Insofern wird versucht, einen knappen Überblick
über die verschiedenen Regelungsmaterien zu geben und den Stoff durch häufige Ver-
weise auf Sekundärrecht und Rechtsprechung in seiner konkreten Anwendung zu ver-
deutlichen. Übungsfälle sollen zudem einen ersten Einstieg in die europarechtliche
Fallbearbeitung ermöglichen. Das Buch versteht sich darüber hinaus als Hilfe, um
einen ersten Zugriff auf die oftmals komplexe Materie zu erleichtern und Anregungen
zumweiterführenden Studium zu geben. Dementsprechend beschränken sich die Lite-
raturhinweise in der Regel auf für Studierende leicht zugängliche Schriften vornehm-
lich aus der Ausbildungsliteratur.

Köln, im März 2002 Stephan Hobe
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